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die Bauausführung nicht vorhanden. Auch dies sei im allgemeinen Geschäfts-
verkehr unüblich. Dem Gericht erschließt sich insoweit nicht, wie der Antrag-
steller ohne schriftlich fixiertes Aufmaß zur Leistungsbeschreibung der von 
ihren Subunternehmern geforderten Leis tungen, ohne Stundenzettel und 
 ohne Abnahmeprotokolle den Leistungsumfang ihrer Subunternehmer 
 definiert, überwacht und abgerechnet haben will. Ohne eine solche Dokumen-
tation könnten auch kaum Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden.

Praxishinweis
In der Praxis entstehen Streitigkeiten häufig auch aus finanzbehördlichen 
Feststellungen zu den beteiligten (anderen) Gesellschaften. So ist etwa nicht 
einsichtig, wenn Rechnungen der Gesellschaften Geschäftsführer  ausweisen, 
die niemals oder nicht mehr als solche im Handelsregister eingetragen sind. 
Auch lassen Unterschriften von Geschäftsführern auf Quittungen und Rech-
nungen, die bereits abberufen wurden, Zweifel an der Richtigkeit der in Rech-
nung gestellten Leistungen aufkommen. Gleiches gilt für Rechnungen, die 
keine fortlaufende Datierung bzw. Nummerierung aufweisen, bzw. graphisch 
unterschiedlich gestaltet sind und unterschiedliche Rechnungsnummern-
systeme und Firmenstempel enthalten und teilweise erst am Ende des  Jahres 
auf einmal in der Buchhaltung erfasst wurden. Zweifel an einer tatsächlichen 
Leistungserbringung entstehen auch dann, wenn ein Unternehmen weit 
mehr Eingangsleistungen für einzelne Bauvorhaben bezogen haben will, als 
es selbst ihren Auftraggebern berechnet hat. Wirtschaftlich nachvollziehbare 
Gründe gibt es dafür nach Ansicht des FG Hamburg nicht. 
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abzugsfähigkeit von Strafverteidigerkosten

von Dr. Karsten Webel, LL.M. (Indiana), Hamburg

Strafverteidigerkosten sind privat und nicht beruflich veranlasst, wenn 
der Vorwurf dahin geht, zu eigenen Gunsten Einnahmen vorsätzlich ver-
schwiegen oder Ausgaben zu Unrecht angesetzt zu haben. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn sich der Vorwurf auf die Hinterziehung von ESt  richtet. 
Ein Strafverfahren und die Verhinderung der damit verbundenen persön-
lichen Bestrafung betrifft in jedem Fall die private Lebensführung. Ein 
Werbungskostenabzug kommt insoweit folglich nicht in Betracht (Hessi-
sches FG 12.2.14, 4 K 1757/11, Abruf-Nr. 141702). 

Sachverhalt
Der Kläger K ist Steuerberater und übte seine Tätigkeit als Mitglied des  Vorstands 
der Steuerberatungsgesellschaft A aus. 2006 beschloss der Aufsichts rat der A, 
dass die Vorstandsmitglieder jeweils eine einmalige Sonderzahlung i.H. von 
90.000 EUR erhalten sollten. Diese Sonderzahlung wurde in Form von Aktien-
optionsrechten gegenüber der A geleistet. Die Vorstandsmitglieder veräußerten 
am gleichen Tag ihre gegenüber der A bestehenden Aktienoptionsrechte jeweils 
zum Kaufpreis i.H. von 89.100 EUR an die C, die die Optionsrechte wiederum an 
die A zurückveräußerte. Die A erfasste in den für 2006 abgegebenen Lohnsteuer-
anmeldungen weder die Gewährung der Optionsrechte noch den Verkauf der 
Optionsrechte als Arbeitslohn und behielt insoweit auch keine LSt ein.
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K hatte die von ihm vereinnahmte Zahlung von 89.100 EUR in der Anlage N 
seiner ESt-Erklärung 2006 nicht erfasst. Vielmehr machte er bei den  sonstigen 
Einkünften einen Verlust von (90.000 EUR ./. 89.100 EUR =) 900 EUR geltend.

Im Rahmen einer LSt-Außenprüfung wurde festgestellt, dass es sich bei dem 
Erlös aus der Veräußerung der Optionsrechte an die C um steuerpflichtigen 
Arbeitslohn handelte. Es wurde gegen die Vorstandsmitglieder der A ein Steuer-
strafverfahren wegen des Verdachts der Hinterziehung von LSt ( betreffend die 
Gewährung der Option) sowie des Verdachts der Hinterziehung der persön-
lichen ESt 2006 eingeleitet. Das Strafverfahren wegen des Verdachts der Lohn-
steuerhinterziehung wurde gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, die gegen die 
Vorstandsmitglieder geführten Verfahren wegen des Verdachts der Hinter-
ziehung von ESt wurden alle gemäß § 153a Abs. 1 StPO jeweils gegen Zahlung 
von Geldauflagen (bei K 36.000 EUR) eingestellt. Die in der ESt-Erklärung 2009 
als Werbungskosten geltend gemachten Anwaltskosten wurden lediglich im 
Hinblick auf das Verfahren wegen LSt-Hinterziehung anerkannt.

entscheidungsgründe
Das FG wies die Klage ab. Der für die Anerkennung als Werbungskosten 
 zwingend erforderliche objektive Veranlassungszusammenhang zwischen 
Aufwendungen und steuerpflichtigen Einkünften setze bei Strafverteidiger-
kosten voraus, dass der strafrechtliche Vorwurf, gegen den sich der Steuer-
pflichtige zur Wehr setzt, durch sein berufliches Verhalten veranlasst wurde. 
Dies sei dann der Fall, wenn die dem Steuerpflichtigen zur Last gelegte Tat in 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit begangen wurde und die Tat ausschließ-
lich und unmittelbar aus seiner betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit 
 heraus erklärbar ist. Folglich sei es nicht ausreichend, wenn zusätzlich mit 
berufsrechtlichen Folgen zu rechnen ist. Daraus folgt für den Vorwurf der 
Einkommen steuerhinterziehung, dass die Strafverteidigerkosten privat ver-
anlasst seien, da es sich insoweit um den Vorwurf handelt, zu eigenen  Gunsten 
Einnahmen vorsätzlich verschwiegen zu haben. Die Vermeidung beruflicher 
bzw. berufsrechtlicher Konsequenzen und des damit verbundenen ( zukünftigen) 
Einnahmenverlusts könne nur ausnahmsweise dann die regelmäßige private 
Veranlassung der Kosten der Strafverteidigung überlagern, wenn die private 
Veran lassung von ganz untergeordneter Bedeutung ist.

Praxishinweis
Aus dem Urteil des FG ergibt sich eine eindeutige und insoweit auch ausge-
sprochen praxistaugliche Abgrenzung. Danach sind Strafverteidigungs kosten 
in Zusammenhang mit dem Vorwurf der Hinterziehung von ESt nie beruflich, 
sondern stets privat veranlasst und folglich nicht als Werbungskosten 
abzugs fähig. Auch die Motivation des Steuerpflichtigen, seine (berufliche) 
Stellung durch Entlastung von dem Vorwurf der Steuerhinter ziehung zu 
 erhalten, um dadurch ebenfalls die Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit 
zu sichern, führt zu keiner anderen Bewertung. Dies gilt trotz der  potentiellen 
Auswirkungen einer strafrechtlichen Verurteilung selbst für Steuerberater. 
Gegen die Nichtzulassung der Revision (Az. VI B 36/14) wurde Beschwerde 
eingelegt, sodass offen ist, ob sich der BFH zu den Fragen noch äußern wird.
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